
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 
Entnahme von Grundwasser für eine Bauwasserhaltung im Zuge des Neubaus einer Trink-
wasserleitung im Simerbauernweg im Ortsteil Furth auf den Grundstücken Fl.Nrn. 106/16 und 
1151/3, Gemarkung und Gemeinde Oberhaching 
 

 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

nach § 5 Abs. 2 UVPG (Entscheidung zur Umweltverträglichkeitsprüfung) 

 
Amtliche Bekanntmachungen finden Sie im Münchner Merkur sowie im Internet unter 
http://www.landkreis-muenchen.de/landratsamt/veroeffentlichungen/amtsblatt/ 

 
 

Beim Landratsamt München wurde eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Entnahme von Grund-
wasser zum Betrieb einer Bauwasserhaltung beantragt. Im Wasserrechtsverfahren war im Rahmen 
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 5 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 2 UVPG und Nr. 
13.3 der Anlage 1 zum UVPG). 
 
Der Standort befindet sich inmitten des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Furth der Gemeinde 
Oberhaching.  Eine ökologische Empfindlichkeit des Standortes ist hinsichtlich der in Anlage 3 Nr. 2 
zum UVPG genannten Nutzungs- und Schutzkriterien nicht gegeben. Der geplante Standort liegt 
nicht in einem der in Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG genannten Gebiete. Der Standort weist keine 
besonderen Qualitätskriterien auf. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. Nähere 
Informationen können nach den Vorschriften des Bayer. Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) 
beim 
 
Landratsamt München, Fachbereich 4.4.2, Frankenthaler Str. 5 - 9, 81539 München, 
 
eingeholt werden. 
 
 


